
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1953/1/21 1Ob1027/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.01.1953

Norm

ABGB §1061

ABGB §1062

Rechtssatz

Wer in einem Kaufvertrag die Verp4ichtung übernimmt, die Grundbuchsanträge und die Anträge an die

Grundverkehrsbehörden zu stellen, ist verp4ichtet, die Anträge einzubringen, ihre Erledigung zu überwachen und im

Falle der Abweisung die nach der Rechtslage zweckmäßigen und zumutbaren Rechtsmittel einzubringen.
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